
Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Tiefbau mit Spezialisierung Straßenbauarbeiten“  
im Beruf: Straßenbauer/-in 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  

Einsatzgebiete  
Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  

Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 68  Nr. 1 
§ 68  Nr. 2 
§ 68  Nr. 3 
§ 68  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

§ 68 Nr. 5 
§ 68 Nr. 6 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich 
Straßenbauarbeiten 
durchführen 
 

Baukörper aus Steinen herstellen 
- Natursteinmauerwerk herstellen  
 
Entwässerung von Verkehrsflächen herstellen 
- offene und geschlossene Entwässerung und Anschlüsse herstellen 
- Durchbrüche und Bohrungen mit Hilfe von Abstützungen und Unterfangungen herstellen und 

schließen 
- Bauwerke nach unterschiedlichen Abdichtungsverfahren gegen Bodenfeuchtigkeit und Wasser 

abdichten 
 
Unterlage für Decken und Beläge herstellen 
- Fertigteile höhen- und fluchtgerecht einbauen 
 
Pflasterdecken und Plattenbelägen herstellen 
- Pflasterdecken und Plattenbeläge in Mustern für Bögen und bei Neigungswechsel herstellen 
- Pflaster und Platten an Kanten und Abschlüssen zuarbeiten sowie an Einbauten und Aussparungen 

verlegen 
- Platten in unterschiedlichen Größen aus künstlichen und natürlichen Materialien verlegen 
- Pflasterdecken und Plattenbeläge mit verschiedenen Materialien verfugen 
- Pflasterdecken und Plattenbeläge nach Aufgrabungen unter Berücksichtigung der angrenzenden 

Beläge wiederherstellen 
 

§ 68 Nr. 7 
 
 
§ 68 Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
§ 68 Nr. 9 
 
 
§ 68 Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 

LF 10 
LF 12 
LF 14 
 

 
12 

4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

        


